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Stuttgart, den 26.02.2026

Zumeldung zur Pressemitteilung des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Nr. 33/2026: “Das Land 
stärkt den Ländlichen Raum mit 112,4 Millionen Euro“ vom 26. Februar 
2026     

Anlässlich der heutigen Bekanntgabe der Programmentscheidung 2026 des Entwicklungspro-
gramms Ländlicher Raum (ELR) äußert sich der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, 
Landrat Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis), wie folgt:

„Dass das Land rund 112 Millionen Euro für über 1.100 Projekte in die Hand nimmt, ist ein starkes 
Signal für die ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Seit über 30 Jahren gehört das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum mit seinen vier Förderschwerpunkten Innenentwicklung und 
Wohnen, Grundversorgung, Gemeinschaftseinrichtungen sowie Arbeiten zu den tragenden Säulen 
der ländlichen Strukturentwicklung. Das ELR trägt ganz praktisch und konkret dazu bei, das verfas-
sungsrechtlich verankerte Ziel der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Baden-
Württemberg mit Leben zu erfüllen. Mit dem ELR gelingt es immer wieder aufs Neue, für den länd-
lichen Raum wichtige Zukunftsthemen aufzugreifen und anzugehen. Das ELR setzt Anreize für 
Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen, Investitionen zu tätigen, die für die örtliche struk-
turelle Entwicklung von zentraler Bedeutung sind. Allein im Förderbereich „Arbeiten“, also bei der 
Gewerbeförderung, lösen die vorgesehenen 181 Vorhaben ein Investitionsvolumen von nahezu 
215 Millionen Euro aus. Gerade in herausfordernden Zeiten wie den unseren erweist es sich als 
besonders wertvoll, über eine bestens eingeführte Förderstruktur zu verfügen, auf die Verlass ist 
und die zugleich für die Zukunft der ländlichen Räume steht. Das ELR ist dabei nicht nur für Unter-
nehmen und Privatpersonen, sondern angesichts der massiven finanziellen Schieflage der kom-
munalen Haushalte auch für Gemeinden im Ländlichen Raum unverzichtbar. Die Landkreise in 
Baden-Württemberg bekennen sich zum ELR und verbinden damit die klare Erwartung, dass das 
ELR auch künftig finanziell auskömmlich ausgestattet wird.“ 
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